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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

wir möchten Sie über eine Entscheidung des BFH vom 26.07.2023 (Az: II

R 35/21) informieren, die für viele relevant sein könnte.

In dem Fall ging es um einen Kläger, der von seinem Vater im Jahr 2012

unbebaute Grundstücke geschenkt bekam. Weil der persönliche Freibe-

trag  nicht  überschritten  wurde,  wurde  keine  Schenkungsteuer  festge-

setzt.  2017 folgte eine weitere Schenkung über 400.000 €. Das Finanz-

amt  setzte  daraufhin  Schenkungsteuer  fest  und  berücksichtigte  den

Vorerwerb  mit  dem  seinerzeit  festgestellten  Grundbesitzwert  von

87.392 €. Der Kläger argumentierte dagegen, dass der Grundbesitzwert

damals zu hoch festgestellt worden sei.

Der  BFH bestätigte  die  Entscheidung  des  Finanzamts  und  erklärte  die

Bindungswirkung von Grundlagenbescheiden (hier der Feststellungsbe-

scheid):  Diese  Bescheide  sind  für  alle  nachfolgenden  Steuerbescheide

bindend, selbst wenn die festgestellten Werte unzutreffend sind. Somit

müssen auch materiell-rechtlich unrichtige Werte bei der Besteuerung

des letzten Erwerbs berücksichtigt werden.

Wesentlich  für  die  Praxis  ist,  dass  Einwendungen  gegen  festgestellte

Werte nur durch Anfechtung des Feststellungsbescheids selbst geltend

gemacht werden können, nicht jedoch im Rahmen des Schenkungsteu-

erbescheids.  Dies  gilt  selbst  dann,  wenn  zu  diesem  Zeitpunkt  keine

Steuer  entsteht.  Insoweit  betont  die  Entscheidung  die  Bedeutung  der

rechtzeitigen  Überprüfung  und  gegebenenfalls  Anfechtung  von  Fest-

stellungsbescheiden.  Ein  späterer  Versuch,  falsche  Werte  im  Rahmen

der Schenkungsteuerbescheide anzufechten, wird nicht gelingen.

In diesem Sinne wünschen wir eine interessante Lektüre.

Kirchberger & Petri Steuerberatungsgesellschaft mbH

Preußerstraße 18, 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.kirchberger-petri.de

kirchberger@kirchberger-petri.de
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

12.8.

Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 15.08.  für  den Eingang der
Zahlung.

15.8.

Gewerbesteuer
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist  endet  am 19.08.  für  den Eingang der
Zahlung.

Zahlungen  per  Scheck  gelten  erst  drei  Tage  nach  Eingang  des  Schecks
bei  der  Finanzbehörde  (Gewerbesteuer  und  Grundsteuer:  bei  der  Ge-
meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszuschläge
zu  vermeiden,  muss  der  Scheck  spätestens  drei  Tage  vor  dem  Fällig-
keitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge August 2024

Die  Beiträge  sind  in  voraussichtlicher  Höhe  der  Beitragsschuld  spätes-
tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für August er-
gibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.08.2024.

Zweites Jahressteuergesetz 2024: Referentenentwurf
vorgelegt

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Entwurf für ein zweites Jah-
ressteuergesetz 2024 (JStG 2024 II) vorgelegt.

Anpassungen  erfolgen  beim  Einkommensteuertarif.  So  wird  der  in  die-
sen  Tarif  integrierte  Grundfreibetrag  um  300  Euro  auf  12.084  Euro  im
Jahr 2025 und ab 2026 um 252 Euro auf 12.336 Euro angehoben. Auch
der  steuerliche  Kinderfreibetrag  steigt  für  den  Veranlagungszeitraum
2025  um  60  Euro  auf  6.672  Euro  und  ab  dem  Veranlagungszeitraum
2026 um 156 Euro  auf  6.828 Euro.  Auch die  übrigen Eckwerte  des  Ein-
kommensteuertarifs  für  die  Veranlagungszeiträume  2025  und  ab  2026
(mit  Ausnahme des Eckwerts  der  so genannten Reichensteuer)  werden
angepasst.  Die  Freigrenzen  beim  Solidaritätszuschlag  werden  für  die

Veranlagungszeiträume 2025 und ab 2026 angehoben.

Außerdem  werden  Aufträge  aus  dem  Koalitionsvertrag  erfüllt,  so  zum
Beispiel  in  Bezug auf  die  Mitteilungspflicht  über  innerstaatliche Steuer-
gestaltungen. Die Steuerklassen III und V werden in das Faktorverfahren
überführt.  Es  erfolgen  Anpassungen  bei  den  Regelungen  zur  Gemein-
nützigkeit.

Weitere  Maßnahmen,  die  der  Entwurf  für  ein  JStG 2024 II  enthält,  sind
die Steuerbefreiung der Stiftung Generationenkapital und die Digitalisie-
rung der Sterbefallanzeigen. Zudem ist geplant, das Kindergeld mit Wir-
kung  zum  01.01.2025  um  weitere  fünf  Euro  auf  255  Euro  pro  Kind  im
Monat  anzuheben.  Ab  2026  soll  im  Einkommensteuergesetz  verankert
werden, dass Kindergeld und Kinderfreibetrag weiter zeitgleich steigen.

Bundesfinanzministerium, Entwurf zum Bearbeitungsstand 10.07.2024

Expertenkommissionen: Für ein modernes und
zukunftsfestes Steuersystem

Im September 2023 hat das Bundesfinanzministerium zwei unabhängige
Expertenkommissionen  eingesetzt,  die  konkrete  Vorschläge  für  praxis-
nahe  und  politisch  umsetzbare  Lösungen  für  ein  modernes  und  zu-
kunftsfestes  Steuerrecht  erarbeiten  sollten.  Die  beiden  Expertenkom-
missionen  "Vereinfachte  Unternehmensteuer"  und  "Bürgernahe  Ein-
kommensteuer" haben am 12.2024 ihre Berichte an Bundesfinanzminis-
ter Christian Lindner (FDP) übergeben.

Die  Ideen  der  Kommissionen  würden  nun konkret  geprüft,  so  Lindner.
"Dabei bleibt allerdings mein Prinzip, dass Steuervereinfachungen nicht
zu finanzieller Belastung führen dürfen, sondern in jeder Hinsicht entlas-
ten sollen."

Die  Berichte  der  Expertenkommissionen  sind  auf  den  Seiten  des  BMF
abrufbar (https://www.bundesfinanzministerium.de/expertenkommissio
nen-berichte).

Bundesfinanzministerium, PM vom 12.07.2024

Steuerrisiko für Senioren: Präsident des
Steuerberaterverbandes wirbt für Abzugsteuer

Um das Steuerrisiko für Rentner zu minimieren, setzt sich der Präsident
des Deutschen Steuerberaterverbandes (DStV)  Torsten Lüth für  ein au-
tomatisches Abzugsteuer-Regime für Senioren ein.
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Der demografische Wandel führe zu einer zunehmenden Zahl von Rent-
nern, führt der DStV aus. Parallel erfolge die Umstellung auf die nachge-
lagerte  Besteuerung der  Rentenbezüge und der  sukzessive Wegfall  der
Steuerbefreiung. Das habe für viele Rentenbeziehende unerwartete Aus-
wirkungen: Das Finanzamt fordere die Abgabe von Steuererklärungen -
häufig für mehrere zurückliegende Jahre. Anschließend setze es Steuer-
nach- und Vorauszahlungen fest.

Für diejenigen, die in der Vergangenheit nur Arbeitnehmereinkünfte hat-
ten,  keine  Steuererklärungen  abgegeben  haben  und  von  einer  kleinen
Rente  leben  müssen,  führe  dies  schnell  zur  Überforderung.  Den  auto-
matischen Lohnsteuerabzug gewohnt, hätten sie kein Liquiditätspolster
für  Zahlungen  an  den  Fiskus.  Um  Hilfe  bei  der  Erfüllung  ihrer  steuerli-
chen  Pflichten  zu  finden,  beschritten  viele  den  Weg  zur  Steuerkanzlei
oder gar zum Finanzamt - das erste Mal in ihrem Leben.

Um  Rentnern  die  bürokratischen  und  finanziellen  Herausforderungen
zu  nehmen,  wirbt  Lüth  seit  Jahren  für  ein  automatisches  Abzugsteuer-
Regime  für  Senioren.  Das  System  sollte  sich  an  dem  Lohnsteuerabzug
bei  Arbeitnehmern  orientieren.  Analog  zur  Lohnsteuer  könnte  ein  sol-
ches Konzept laut Lüth insbesondere folgende Bestandteile umfassen:

Ermittlung, Einbehalt und Abführung der Rentenabzugsteuer an das
Finanzamt durch den Rententräger + elektronische Übermittlung der
"Rentensteuer"-Daten an die Finanzverwaltung
Zur  Verfügungstellung  von  Steuerabzugsmerkmalen,  die  dem  Ren-
tenträger nicht, aber gegebenenfalls dem Finanzamt vorliegen, in ei-
nem angepassten ELStAM-Verfahren
Grundsätzliche  Befreiung  von  der  Pflicht  zur  Abgabe  einer  Einkom-
mensteuererklärung - Ausnahmen gemäß § 46 Einkommensteuerge-
setz analog
Möglichkeit  zur  freiwilligen  Abgabe  einer  Steuererklärung,  etwa  zur
Geltendmachung von Krankheitskosten

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 23.04.2024

DSGVO: Auskunftsanspruch gegenüber Finanzamt

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat erstmals eine Entscheidung zu den Vor-
aussetzungen  und  der  Reichweite  des  datenschutzrechtlichen  Aus-
kunftsanspruchs getroffen.

Die  Datenschutz-Grundverordnung  (DS-GVO)  gewährt  in  Artikel  15  Ab-
satz 1 einen Anspruch auf Auskunft, welche personenbezogenen Daten
über einen Steuerpflichtigen verarbeitet werden.

Im vom BFH entschiedenen Verfahren verlangte ein Steuerpflichtiger zu-
nächst  gegenüber  dem  Finanzamt  die  Zurverfügungstellung  (elektroni-
scher)  Kopien  von  Verwaltungsakten  mit  den  ihn  betreffenden  perso-
nenbezogenen Daten. Das Finanzamt kam diesem Begehren nicht nach.
Auch  das  Finanzgericht  (FG)  sah  keine  rechtliche  Grundlage  für  einen
entsprechenden Anspruch.

Der BFH hat  nun klargestellt,  dass ein Steuerpflichtiger  vom Finanzamt
grundsätzlich  Auskunft  über  die  ihn  betreffenden  personenbezogenen
Daten verlangen kann. Dies gelte ungeachtet der Art der Aktenführung,
der Art der Dokumente oder der Form der Datenverarbeitung durch die
Finanzverwaltung.  Auch  hänge  der  Auskunftsanspruch  nicht  davon  ab,
für welche Steuerart die Datenverarbeitung erfolgt. Grundsätzlich sei er
darauf  beschränkt,  dass  der  Steuerpflichtige  darüber  informiert  wird,
welche ihn betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden.

Der  Auskunftsanspruch  gewähre  grundsätzlich  aber  kein  Recht  auf  die
(elektronische)  Zurverfügungstellung  von  Kopien  von  ganzen  Akten  be-
ziehungsweise  einzelnen  Dokumenten  mit  personenbezogenen  Daten,
so der BFH weiter. Nur ausnahmsweise, wenn der Steuerpflichtige diese
zwingend  benötigt,  um  seine  Rechte  nach  der  Datenschutz-Grundver-
ordnung durchsetzen zu können, seien ihm auch Kopien von Dokumen-
ten mit  seinen personenbezogenen Daten (elektronisch)  zur  Verfügung
zu stellen.

Zu den Grenzen des Auskunftsanspruchs hat der BFH im Übrigen klarge-
stellt,  dass die Finanzverwaltung zwar einen gegen sie gerichteten Aus-
kunftsanspruch  nach  der  Datenschutz-Grundverordnung  zurückweisen
kann,  falls  dieser  offenkundig  unbegründet  oder  exzessiv  ist.  Hierfür
müsse  sie  jedoch  die  Umstände  darlegen,  die  zu  einer  offenkundigen
Unbegründetheit beziehungsweise zu einem Exzess des Auskunftsersu-
chens führen.  Dass der  Steuerpflichtige mit  seinem Auskunftsersuchen
Ziele außerhalb der Datenschutz-Grundverordnung verfolgt, erlaube der
Finanzverwaltung  nicht,  die  Auskunft  über  die  verarbeiteten  personen-
bezogenen Daten zu verweigern.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.03.2024, IX R 35/21
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Erinnerung: Fristablauf zur Einreichung der
Schlussabrechnungen der Corona-Wirtschaftshilfen
am 30. September 2024

Erneut hat  sich die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) zusammen mit  an-
deren  berufsständischen  Vertretern  mit  dem  Bundesministerium  für
Wirtschaft  und  Klimaschutz  (BMWK)  zum  Stand  der  Schlussabrechnun-
gen der Corona-Wirtschaftshilfen ausgetauscht.  Noch immer fehlt  rund
ein Drittel der Schlussabrechnungen.

Das BMWK appelliert daher nochmals an alle Beteiligten, die Frist einzu-
halten. Die Frist läuft am 30. September 2024 ab und wird nicht erneut
verlängert.

Reichen  Unternehmen  die  Schlussabrechnungen  über  ihre  prüfenden
Dritten nicht  fristgerecht  ein,  kann das  BMWK dies  verwaltungsgericht-
lich weiterverfolgen und die gesamte Corona-Wirtschaftshilfe zurückfor-
dern.

WPK, Mitteilung vom 09.07.2024

Wirtschafts-Identifikationsnummer: Bundesweite
Einführung startet

Laut  Bundesfinanzministerium  (BMF)  startet  die  bundesweite  Einfüh-
rung  der  Wirtschafts-Identifikationsnummer  (W-IdNr.)  im  Sinne  des  §
139c der Abgabenordnung (AO).

Zum  01.11.2024  solle  mit  der  initialen  Vergabe  der  W-IdNr.  begonnen
werden. Die initiale Vergabe und die Mitteilung an die wirtschaftlich Täti-
gen erfolge in  mehreren Stufen und solle  2026 abgeschlossen werden.
Das Ministerium hat dazu den Entwurf einer Wirtschafts-Identifikations-
nummerverordnung vorgelegt.

Die  W-IdNr.  sei  eine  eindeutige  Identifikationsnummer,  die  allen  wirt-
schaftlich Tätigen in Deutschland zugewiesen wird. Dies betrifft laut BMF
Unternehmen aller  Rechtsformen.  Perspektivisches  Ziel  der  Einführung
der  W-IdNr.  sei  die  Vereinfachung  der  Kommunikation  zwischen  den
wirtschaftlich Tätigen und Behörden sowie zwischen den Behörden un-
tereinander.  Mit  der  Wirtschafts-Identifikationsnummerverordnung
(Hinweis auf § 139d AO) sollen verschiedene Einzelheiten zur W-IdNr. ge-
regelt  werden,  zum Beispiel  der  Zeitpunkt  der  Einführung  der  W-IdNr.,
Richtlinien zur Vergabe und Fristen zur Löschung.

Bundesfinanzministerium, PM vom 28.06.2024

Corona-Hilfen für Selbstständige sind
beitragspflichtiges Einkommen

Zuschüsse  aus  dem Programm "Soforthilfe  Corona"  für  Selbstständige,
die  steuerrechtlich  Einkünfte  aus  Gewerbebetrieb  sind,  unterliegen  für
freiwillig Krankenversicherte der Beitragspflicht in der Kranken- und so-
zialen Pflegeversicherung. Dies hat das Landessozialgericht (LSG) Baden-
Württemberg entschieden.

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der zu
ihrer  Eindämmung  beschlossenen  Regelungen  abzufedern,  gab  es  ver-
schiedene staatliche Maßnahmen. Mit dem Programm "Soforthilfe Coro-
na"  wurden  Unternehmen  und  Selbstständige  unterstützt,  die  sich  im
Frühjahr 2020 unmittelbar infolge der Pandemie in einer existenzbedro-
henden wirtschaftlichen Lage befanden und massive Liquiditätsengpäs-
se erlitten. Aber auch diese Mittel  unterfallen dem sozialversicherungs-
rechtlichen Beitragsrecht, wie das LSG Baden-Württemberg in einer jetzt
veröffentlichten Entscheidung klargestellt hat.

Ein hauptberuflich Selbstständiger hatte aus dem Programm "Soforthilfe
Corona"  von  der  Landeskreditbank  Baden-Württemberg  im  April  2020
einen Zuschuss in Höhe von 4.500 Euro erhalten. Den Zuschuss berück-
sichtigte  das  zuständige  Finanzamt  mit  dem  Einkommenssteuerbe-
scheid für das Jahr 2020 als Teil der Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die
Kranken-  und  Pflegeversicherung  des  freiwillig  krankenversicherten
Mannes hatte daraufhin den Zuschuss auch der Beitragsberechnung zu-
grunde  gelegt.  Hiergegen  wandte  sich  der  Selbstständige,  der  den  Zu-
schuss im Jahr  2023 zurückzahlen musste,  nachdem sich gezeigt  hatte,
dass die Bewilligungsvoraussetzungen nicht vorgelegen hatten. Er mach-
te  mit  seiner  beim  Sozialgericht  (SG)  Freiburg  erhobenen  Klage  insbe-
sondere  geltend,  dass  der  Zuschuss  wie  ein  Darlehen  zu  bewerten  sei
und daher keine Beitragspflicht auslöse.

Nachdem das SG in erster Instanz die Klage abgewiesen hatte, blieb der
Kläger auch mit  seiner Berufung beim LSG erfolglos.  Letzteres hat aus-
geführt,  dass  zu  den  beitragspflichtigen  Einnahmen des  Klägers  die  im
Einkommensteuerbescheid  für  das  Jahr  2020  ausgewiesenen  Einkünfte
aus Gewerbebetrieb zählten, die als Arbeitseinkommen beitragspflichtig
seien.  Das  Arbeitseinkommen  sei  danach  nicht  um  den  vom  Kläger  im
Jahr 2020 von der L-Bank erhaltenen Zuschuss zu reduzieren gewesen.
Insbesondere  handele  es  sich  hierbei  nicht  um  ein  Darlehen,  sondern
um einen Zuschuss, der vom Grundsatz her nicht zurückzuzahlen sei.

Mit  einer  gegebenenfalls  bestehenden  Rückzahlungsverpflichtung  solle
nur im Einzelfall eine "Überkompensation" vermieden werden. Damit sei
der  Zuschuss  aus  dem  Programm  "Corona  Soforthilfe"  aber  schon  im
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Grundsatz  als  "nicht  zurückzahlbarer  verlorener  Zuschuss"  und  gerade
nicht als Darlehen oder dergleichen ausgestaltet. Die Beklagte habe zu-
treffend  darauf  hingewiesen,  dass  in  dem  Jahr,  in  dem  der  Kläger  den
Zuschuss in Höhe von 4.500 Euro an die L-Bank zurückzahle, er dies ge-
genüber  dem  Finanzamt  einkommensmindernd  geltend  machen  kann.
Diese  Gewinnminderung  führe  dann  -  nach  Erlass  eines  Einkommens-
steuerbescheids  für  das  Rückzahlungsjahr  -  zu  einer  entsprechend  ge-
ringeren Beitragsbemessungsgrundlage.

Landessozialgericht Baden-Württemberg,  Urteil  vom 19.06.2024, L 4 KR
82/24

Überentnahmen: Positives Eigenkapital einer GmbH
als Einlage zu berücksichtigen

Bei  der  Berechnung  von  Überentnahmen  nach  §  4  Absatz  4a  Einkom-
mensteuergesetz  (EStG)  ist  auch  das  positive  Eigenkapital  einer  GmbH
als  Einlage zu berücksichtigen,  die der Alleingesellschafter  auf  sein Ein-
zelunternehmen  verschmolzen  hat.  So  das  Finanzgericht  (FG)  Berlin-
Brandenburg.

Der Kläger verschmolz eine GmbH, deren Alleingesellschafter er war, ge-
mäß § 1 Absatz 1 Nr. 1, 3 Umwandlungsgesetz auf sein Einzelunterneh-
men.  In  der  Folge  berechnete  der  Beklagte  für  das  Einzelunternehmen
des  Klägers  Überentnahmen  und  erhöhte  dementsprechend  den  Ge-
winn  des  Klägers  um  nicht  abziehbare  Schuldzinsen  gemäß  §  4  Absatz
4a  EStG.  Hierzu  führte  der  Beklagte  aus,  die  Übernahme  des  positiven
Eigenkapitals der GmbH im Zuge der Verschmelzung sei bei der Berech-
nung der Überentnahmen bei dem Einzelunternehmen nicht zu berück-
sichtigen, da in dieser keine Einlagenleistung des Klägers zu sehen sei.

Das FG hat entschieden, dass in dem durch die Verschmelzung erfolgen-
den Übergang des positiven Kapitalkontos der GmbH auf das Einzelun-
ternehmen  ihres  Alleingesellschafters  eine  bei  der  Berechnung  der
Überentnahme nach § 4 Absatz 4a EStG zu berücksichtigende Einlage zu
sehen  ist.  Zwar  sei  durchaus  zu  berücksichtigen,  dass  es  sich  bei  der
GmbH um eine steuerlich verselbstständigte Einheit ohne private Sphä-
re handelt, bei der § 4 Absatz 4a EStG nicht zur Anwendung kommt, so-
dass ein Fortschreiben von Überentnahmen nicht möglich sei.

Jedoch gebiete eine normzweckentsprechende Auslegung des § 4 Absatz
4a EStG es, die Übernahme des positiven Eigenkapitals im Zuge der Ver-
schmelzung  als  Einlage  anzusehen.  Durch  §  4  Absatz  4a  EStG  solle  die
Verlagerung  privater  Schuldzinsen  in  den  betrieblichen  Bereich  mittels
Entnahme betrieblichen Kapitals zur Finanzierung des privaten Lebens-
bereichs  und  Deckung  des  betrieblichen  Finanzierungsbedarfs  durch

Fremdkapital  vermieden  werden.  Diesem  Zweck  entspreche  es,  die  al-
lein auf einer Strukturierungsentscheidung des Alleingesellschafters be-
ruhende Überführung des  Eigenkapitals  der  GmbH in  sein  Einzelunter-
nehmen unter Inkaufnahme der Besteuerung nach § 17 EStG als Einlage
zu betrachten.

Insoweit ist laut FG auch zu berücksichtigen, dass § 4 Absatz 4a EStG ei-
ne  Einschränkung  des  Grundsatzes  der  Finanzierungsfreiheit  darstellt.
Diese erscheine jedoch dann nicht geboten, wenn dem Betrieb tatsäch-
lich Kapital von außen zugeführt wird, das, wäre es im Betrieb selbst ge-
bildet worden, als entnahmefähig anzusehen wäre.

Das FG hat die Revision zugelassen. Die Rechtsbehelfsfrist ist noch nicht
abgelaufen.

Finanzgericht  Berlin-Brandenburg,  PM  vom  29.04.2024  zu  Urteil  vom
19.03.2024, 15 K 15090/22
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§ 6e EStG: Rückwirkende Anwendung zu
Fondsetablierungskosten nicht verfassungswidrig

Das  Finanzgericht  (FG)  Münster  hat  zu  den  Voraussetzungen  des  §  6e
Einkommensteuergesetz  (EStG),  der  Fondsetablierungskosten  als  An-
schaffungskosten  qualifiziert,  Stellung  genommen  und  entschieden,
dass  die  Anwendung  auf  abgeschlossene  Veranlagungszeiträume  eine
verfassungsrechtlich zulässige Rückwirkung darstellt.

Die  Klägerin  betreibt  einen  geschlossenen  Schiffsfonds  in  Form  einer
GmbH & Co. KG. Nach ihrer Gründung im Jahr 2007 schloss sie zunächst
einen Chartervertrag sowie einen Bauvertrag über einen noch herzustel-
lenden  Massengutfrachter  ab.  Für  die  Investition  wurde  ein  Emissions-
prospekt herausgegeben, auf dessen Grundlage sich die Anleger an der
Klägerin beteiligten.

Die angefallenen Weichkosten (zum Beispiel für Finanzierung und Bera-
tung bei der Konzeption) behandelte die Klägerin zunächst als Anschaf-
fungskosten. Nachdem sich abgezeichnet hatte, dass keine zeitgerechte
Fertigstellung  des  Schiffes  erfolgen  würde,  beschlossen  der  Verwal-
tungsbeirat und die Geschäftsführung der Klägerin, den Anlegern als Al-
ternativkonzept eine Beteiligung an einer anderen GmbH & Co. KG anzu-
bieten, die ein baugleiches Schiff  erwerben sollte.  In einer im Streitjahr
2010  abgehaltenen  Gesellschafterversammlung  wurden  die  Kündigung
des  Bauvertrags  und  die  Beteiligung  an  der  neuen  Gesellschaft  be-
schlossen.

Die Klägerin behandelte die bisher für das ursprünglich geplante Schiff
aktivierten  Anschaffungskosten  aufgrund  der  Kündigung  des  Bauver-
trags nunmehr als  sofort  abziehbare Betriebsausgaben.  Das Finanzamt
ging  demgegenüber  weiterhin  von  Anschaffungskosten  aus  und  berief
sich  auf  die  damals  gültige  so  genannte  Vertragsgeflecht-Rechtspre-
chung  des  Bundesfinanzhofs  (BFH).  Zu  der  während  des  Klageverfah-
rens  eingeführten Regelung  des  §  6e  EStG vertrat  die  Klägerin  die  Auf-
fassung,  dass  der  sachliche  Anwendungsbereich  dieser  Vorschrift  nicht
eröffnet  sei  und  die  rückwirkende  Anordnung  verfassungsrechtlich  un-
zulässig sei.

Das  FG  Münster  hat  die  Klage  abgewiesen.  Die  streitigen  Kosten  seien
nicht  als  sofort  abziehbare  Betriebsausgaben,  sondern  als  Anschaf-
fungskosten  in  der  Ergänzungsbilanz  bei  der  Untergesellschaft  zu  be-
handeln.  Denn  es  handele  sich  um  Fondsetablierungskosten  im  Sinne
von § 6e EStG. Dies gelte unabhängig davon, dass diese bereits von der
Klägerin  selbst  für  das  ursprüngliche  Investitionskonzept  verausgabt
worden waren. Die Beurteilung als "Aufwendungen der Anleger" im Sin-
ne  des  §  6e  EStG  habe  auch  auf  der  Ebene  des  Fonds  und  auf  der

Grundlage  eines  gedachten einheitlichen Erwerbsvorgangs  zu  erfolgen,
bei dem die Anleger das Investitionsobjekt aufgrund eines Gesamtkauf-
preises erwerben. Damit seien auch Kosten des Fonds aus der Zeit  vor
dem  Beitritt  der  Anleger  erfasst,  die  Teil  der  Erwerbsgestaltung  sind.
Auch  nach  Änderung  des  Investitionsobjekts  habe  weiterhin  ein  wirt-
schaftlicher Zusammenhang der Kosten mit der Abwicklung des Projekts
bestanden. Aus Sicht der Anleger sei unerheblich, ob die Klägerin selbst
ein Schiff unterhält oder sich an einer Gesellschaft beteiligt, die ein bau-
gleiches Schiff betreibt.

Die Anleger hätten ihre Beteiligungen auch auf Grundlage eines vorfor-
mulierten  Vertragswerks  angeschafft.  Bei  der  ursprünglichen  Investiti-
onsvariante  habe  ihnen  bei  Beteiligungserwerb  das  Emissionsprospekt
mit der wesentlichen Konzeption vorgelegen. Auch bei der letztlich um-
gesetzten Modifikation hätten sie faktisch keine Einflussnahmemöglich-
keiten  gehabt.  Die  Anleger  hätten  ausschließlich  zwischen  einer  Auflö-
sung  der  Klägerin  und einer  Beteiligung  an  der  neuen KG wählen  kön-
nen.

Die  gesetzlich  angeordnete  rückwirkende  Anwendung  des  2019  einge-
führten  §  6e  EStG  auf  bereits  abgeschlossene  Veranlagungszeiträume
sei im Streitfall verfassungsrechtlich ausnahmsweise zulässig. Jedenfalls
für  Zeiträume  bis  zur  Änderung  der  bisherigen  Rechtsprechung  durch
das BFH-Urteil vom 26.04.2018 (IV R 33/15) habe aufgrund der gefestig-
ten Rechtsprechung und der einhelligen Verwaltungspraxis zur Behand-
lung von Weichkosten bei modellartigen Gestaltungen kein schutzwürdi-
ges Vertrauen entstehen können. Danach seien die vorliegend streitigen
Kosten als Anschaffungskosten zu behandeln gewesen. Die Klägerin ha-
be daher nicht darauf vertrauen können, diese im Streitjahr 2010 sofort
als Betriebsausgaben abziehen zu können.

Das FG hat die Revision zum BFH zugelassen.  Diese ist  dort  unter dem
Aktenzeichen IV R 6/24 anhängig.

Finanzgericht  Münster,  Urteil  vom  24.01.2024,  12  K  357/18  F,  nicht
rechtskräftig

Verlustverrechnungsbeschränkungen bei
Termingeschäften und Kapitaleinkünften
verfassungswidrig

Der  Bundesfinanzhof  (BFH)  hat  entschieden:  Die  Verlustverrechnungs-
beschränkungen  bei  Termingeschäften  und  Kapitaleinkünften  sind  ver-
fassungswidrig (Beschluss vom 07.06.2024, VIII B 113/23). Damit - so der
Bund der Steuerzahler (BdSt) - habe der BFH die Position des Verbandes
bekräftigt.
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Nach §  20  Absatz  6  Satz  5  Einkommensteuergesetz  (EStG)  dürften  Ver-
luste aus Termingeschäften nur bis zu einer Grenze von 20.000 Euro pro
Jahr verrechnet werden, erläutert der BdSt. Zudem dürften Verluste aus
Kapitaleinkünften (zum Beispiel aus Aktien) nur mit Gewinnen aus Kapi-
taleinkünften  verrechnet  werden.  Eine  Verrechnung  mit  anderen  Ein-
künften sei  also nicht  erlaubt.  Das sei  ungerecht  und benachteilige be-
sonders aktive Anleger.

Der  BFH sehe darin  eine Ungleichbehandlung und eine asymmetrische
Besteuerung,  die  gegen  das  objektive  Nettoprinzip  verstößt.  Und:  Mit
Beschluss vom 17.11.2020 (VIII R 11/18) habe er sich bereits zur Verfas-
sungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräu-
ßerungsverluste  nach  §  20  Absatz  6  Satz  4  EStG  geäußert.  Auch  diese
Norm halte  der  BFH aufgrund  des  Verstoßes  gegen  Artikel  3  Grundge-
setz  für  verfassungswidrig.  Er  habe die  Frage  dem Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) vorgelegt (dort anhängig unter Az. 2 BvL 3/21).

Dies  bedeutet  laut  BdSt:  Es  sollte  nicht  abgewartet  werden,  bis  das
BVerfG dies ebenfalls bestätigt. So fordere der BdSt, dass die Bundesre-
gierung  die  ungerechten  Regelungen  umgehend  überarbeiten  sollte.
Der  Gesetzgeber  müsse  endlich  handeln.  Wer  Verluste  aus  Kapitalein-
künften hat, dem rät der BdSt, gegen seinen Einkommensteuerbescheid
Einspruch einzulegen und vom Finanzamt die Verrechnung mit anderen
Einkünften zu fordern.

Bund der Steuerzahler e.V., PM vom 28.06.2024

Cum/Ex: Finanzbehörden können nicht ohne Weiteres
Einwendungen im strafprozessualen
Vollstreckungsverfahren erheben

Das Oberlandesgericht  (OLG)Köln hat  sich in einem Beschwerdeverfah-
ren mit der Frage beschäftigt, wer in dem auf eine strafrechtliche Einzie-
hungsanordnung folgenden Vollstreckungsverfahren Einwendungen ge-
gen Entscheidungen der Vollstreckungsbehörde erheben kann.

Der  von  der  Einziehungsanordnung  Betroffene  (so  genannter  Vollstre-
ckungsschuldner)  ist  vom Landgericht  Bonn rechtskräftig  wegen seiner
Beteiligung  an  Steuerstraftaten,  die  auf  so  genannten
Cum/Ex-Transaktionen  zurückgingen,  verurteilt  worden.  In  diesem  Zu-
sammenhang  ist  gegen  ihn  die  Einziehung  von  Taterträgen  -  überwie-
gend  als  Gesamtschuldner  -  angeordnet  worden.  Die  von  den  Steuer-
straftaten  betroffenen  Finanzbehörden  haben  zwischenzeitlich  diverse
Nachforderungs- und Haftungsbescheide gegen andere Personen erlas-
sen.  Hierauf  sind  in  erheblichem  Umfang  bereits  Zahlungen  und  Ver-
rechnungen erfolgt.

Im  Rahmen  des  gegen  den  Vollstreckungsschuldner  betriebenen  Voll-
streckungsverfahrens  hat  die  Staatsanwaltschaft  Bonn  die  Auffassung
vertreten, dass vor diesem Hintergrund in weiten Teilen von einem Erlö-
schen  der  Steuerforderungen  auszugehen  und  die  Vollstreckung  der
hier  gegenständlichen  Einziehungsentscheidung  insoweit  ausgeschlos-
sen sei,  als  die  erfolgten Zahlungen wegen der  gesamtschuldnerischen
Haftung auch zugunsten des hiesigen Vollstreckungsschuldners wirkten.

Nach hiergegen erhobenen Einwendungen der beteiligten Finanzbehör-
den  hat  das  Landgericht  (LG)  Bonn  mit  Beschluss  vom  15.03.2023  (62
KLs 1/19) entschieden, die gegen den Vollstreckungsschuldner titulierte
Einziehungsforderung sei nicht anteilig dadurch erloschen, dass andere
Steuer-  oder  Haftungsschuldner  die  zu  Unrecht  angerechneten  oder
ausgezahlten  Steuerbeträge  und  darauf  entfallende  Zinsen  zwischen-
zeitlich (zurück)gezahlt hätten. Zudem hat es der Staatsanwaltschaft ver-
schiedene  Vorgaben  für  das  weitere  Vollstreckungsverfahren  gemacht.
Gegen diesen Beschluss haben sowohl  der Vollstreckungsschuldner als
auch  die  Staatsanwaltschaft  Bonn  mit  unterschiedlicher  Begründung
und mit unterschiedlichen Zielen Beschwerde eingelegt. Hierauf hat das
OLG die Entscheidung des LG aufgehoben.

Das  LG  sei  zwar  zutreffend  davon  ausgegangen,  dass  der  Einziehungs-
anspruch  nicht  durch  den  Ausgleich  der  eingetretenen  Steuerschäden
erloschen sei beziehungsweise erlösche. Die Rechtsmittel seien aber er-
folgreich,  weil  die  antragstellenden Finanzbehörden  in  dem hier  gegen
den  Vollstreckungsschuldner  gerichteten  Verfahren  bereits  aus  rechtli-
chen  Gründen  keine  Einwendungen  gegen  die  von  der  Staatsanwalt-
schaft vertretene Auffassung erheben könnten; es fehle insoweit an der
Einwendungsberechtigung.  Das  LG hätte  daher  ihre  Einwendungen be-
reits aus diesem formalen Grunde als unzulässig, jedenfalls aber als un-
begründet zurückweisen müssen.

Oberlandesgericht Köln, Beschluss vom 03.07.2024, 3 Ws 58-59/23
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Grundsteuer: Erste Musterklage in Ostdeutschland
eingereicht

Mit  Unterstützung  der  beiden  Verbände  Bund  der  Steuerzahler  (BdSt)
Deutschland und Haus & Grund Deutschland ist  jetzt  die erste Muster-
klage in einem ostdeutschen Bundesland erhoben worden. Dies meldet
der BdSt.

Der  Kläger  sei  Eigentümer  vier  vermieteter  Eigentumswohnungen  im
sächsischen Chemnitz. Es handele sich um ein denkmalgeschütztes, gut
instand  gehaltenes  Haus  in  einem  Sanierungsgebiet.  Aufgrund  der
Marktlage in der Stadt seien dort bei  weitem nicht die Mieten zu erzie-
len,  die  das  Finanzamt  -  auf  Basis  des  geltenden  Grundsteuer-Bundes-
modells - für die Grundsteuer laut Mietentabelle für das Bundesland an-
setzt.

Wie in fast allen Bundesländern sei es auch den Bürgern in Sachsen ver-
wehrt, dem Finanzamt mit einem Gutachten den tatsächlich geringeren
Wert  der  Immobilie  nachzuweisen,  erläutert  der  Steuerzahlerbund.
Doch  gerade  das  habe  der  Bundesfinanzhof  in  seinem  jüngsten  Be-
schluss zur Grundsteuer angemahnt.

"Mit den von uns bundesweit unterstützten Klagen zeigen wir, dass das
Grundsteuer-Bundesmodell,  das  in  elf  Bundesländern  gilt,  bei  vielen
Haus-  und  Wohnungseigentümern  überall  ähnliche  Probleme  verur-
sacht", macht Haus & Grund-Präsident Kai Warnecke deutlich. BdSt-Prä-
sident Reiner Holznagel führt dazu aus: "Entweder sind die angesetzten
Mietwerte utopisch hoch und gehen an der Vermietungs-Realität vorbei
oder die Bodenwerte gehen durch die Decke, können aber weder nach-
vollzogen  noch  widerlegt  werden.  Häufig  sind  Eigentümer  von  beidem
betroffen."

Nach dem ersten positiven Signal des Bundesfinanzhofs sind beide Ver-
bände optimistisch, dass auch das Bundesverfassungsgericht die Kritik-
punkte im Sinne der Eigentümer aufnehmen wird.

Bund der Steuerzahler e.V., PM vom 11.07.2024

Beschlussklageverfahren: Prozesskosten
unterlegener Wohnungseigentümer-Gemeinschaft
auch auf obsiegende Wohnungseigentümer
umzulegen

Prozesskosten,  die  der  unterlegenen  Wohnungseigentümer-Gemein-
schaft  in  einem  Beschlussklageverfahren  auferlegt  worden  sind,  gehö-
ren  zu  den  Kosten  der  Verwaltung  gemäß  §  16  Absatz  2  Satz  1  Woh-

nungseigentumsgesetz (WEG). Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) auf
der  Grundlage  des  2020  reformierten  Wohnungseigentumsrechts  ent-
schieden. Daher seien die Prozesskosten, soweit keine abweichende Re-
gelung  getroffen  worden ist,  nach  dem allgemeinen Kostenverteilungs-
schlüssel  umzulegen.  Dies  führe  dazu,  dass  auch  der  obsiegende  Be-
schlusskläger  die  Prozesskosten  der  unterlegenen  Gemeinschaft  der
Wohnungseigentümer anteilig mitfinanzieren muss.

Die  drei  Klägerinnen  sind  Mitglieder  der  beklagten  Gemeinschaft  der
Wohnungseigentümer jeweils einer der insgesamt acht Wohnungseigen-
tumseinheiten. In der Gemeinschaftsordnung aus dem Jahr 2019 ist ge-
regelt, dass die Verwaltungskosten zu gleichen Teilen auf die Wohnungs-
eigentumseinheiten umgelegt werden.

2021 fochten die  Klägerinnen beim Amtsgericht  (AG)  einen von den Ei-
gentümern gefassten Beschluss an. Das AG gab der Klage statt und ver-
urteilte  die  Gemeinschaft  der  Wohnungseigentümer  dazu,  die  Kosten
dieses  Vorprozesses  zu  tragen.  Im  April  2022  beschlossen  die  Eigentü-
mer, die Kosten durch eine Sonderumlage zu finanzieren. Hierfür sollte
je  Wohnungseigentumseinheit  ein  Betrag  von  knapp  800  Euro  gezahlt
werden, mithin auch von jeder der Klägerinnen.

Gegen diesen Beschluss wenden diese sich mit ihrer Anfechtungsklage,
die vor dem AG keinen Erfolg gehabt hatte.  Auf die Berufung einer der
Klägerinnen hat  das  Landgericht  (LG)  der  Klage  stattgegeben.  Dagegen
wendet  sich  die  beklagte  Gemeinschaft  der  Wohnungseigentümer  mit
der  Revision.  Der  BGH  hat  der  Revision  stattgegeben  und  die  amtsge-
richtliche Entscheidung wiederhergestellt. Damit ist die Anfechtungskla-
ge endgültig abgewiesen.

Der  Beschluss  über  die  Erhebung  der  Sonderumlage  entspreche  ord-
nungsmäßiger Verwaltung, so der BGH. Nach dem in der Gemeinschaft
geltenden  Kostenverteilungsschlüssel  seien  die  Prozesskosten  des  Vor-
prozesses  auch  auf  die  obsiegenden  Anfechtungsklägerinnen  umzule-
gen.  Die  Gemeinschaftsordnung  sei  dahin  auszulegen,  dass  mit  dem
dort verwendeten Begriff der Verwaltungskosten auf die entsprechende,
aktuell  geltende  gesetzliche  Regelung  Bezug  genommen  wird.  Ob  die
Kosten des Vorprozesses zu den Verwaltungskosten gehören, sei daher
nach  dem  im  Zeitpunkt  der  Beschlussfassung  geltenden  §  16  Absatz  2
Satz  1  WEG zu  beurteilen.  Die  umstrittene  Frage,  ob  hiernach  Prozess-
kosten,  die in  Beschlussklageverfahren der unterlegenen Gemeinschaft
auferlegt  worden sind,  auf  alle  Miteigentümer  einschließlich  der  obsie-
genden Kläger umzulegen sind, bejaht der BGH.

Beschlussklagen  seien  seit  dem  01.12.2020  nicht  mehr  gegen  die  übri-
gen  Wohnungseigentümer,  sondern  gegen  die  Gemeinschaft  der  Woh-
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nungseigentümer  zu  richten  (§  44  Absatz  2  Satz  1  WEG).  Damit  seien
auch  Kosten,  die  der  Gemeinschaft  in  einem  Beschlussklageverfahren
auferlegt worden sind, Verwaltungskosten der Gemeinschaft,  an denen
sämtliche Wohnungseigentümer unabhängig von ihrer Parteistellung im
Prozess zu beteiligen sind. Eine einschränkende Auslegung des § 16 Ab-
satz  2  Satz  1  WEG  unter  Wertungsgesichtspunkten  kommt  laut  BGH
nicht in Betracht. Zwar sei nicht von der Hand zu weisen, dass diese Kos-
tenfolge  -  insbesondere  in  kleinen  Gemeinschaften  -  potentielle  Be-
schlusskläger  von  einer  Klage  abhalten  kann.  Es  fehle  aber  an  einer
planwidrigen Regelungslücke.

Dass  der  Gesetzgeber  übersehen  hat,  dass  §  16  Absatz  2  Satz  1  WEG
aufgrund  der  nunmehrigen  Parteistellung  der  Gemeinschaft  der  Woh-
nungseigentümer bei Beschlussklagen auch die Kosten des obsiegenden
Beschlussklägers  erfasst,  könne  nicht  angenommen  werden.  Auch  die
Rechtskraft der Kostenentscheidung des Vorprozesses habe keinen Ein-
fluss auf den anzuwendenden Umlageschlüssel.  Ob materiell-rechtliche
Erstattungsansprüche  der  obsiegenden  Beschlusskläger  gegen  die  Ge-
meinschaft denkbar sind, hat der BGH offengelassen, weil derartige An-
sprüche  im  Rahmen  der  Beschlussfassung  über  eine  Sonderumlage
grundsätzlich nicht berücksichtigt werden müssen.

Er  hat  zudem entschieden,  dass  der  Beschluss  auch nicht  -  wie  das LG
gemeint  hatte  -  wegen  eines  Ermessensausfalls  ordnungsmäßiger  Ver-
waltung widerspricht.  Zwar eröffne §  16 Absatz  2  Satz  2  WEG die Mög-
lichkeit, für einzelne Kosten oder bestimmte Arten von Kosten eine vom
vereinbarten  beziehungsweise  gesetzlichen  Verteilungsschlüssel  abwei-
chende Verteilung zu beschließen. Eine derartige Entscheidung bedürfe
aber einer gesonderten Beschlussfassung vor Erhebung der Sonderum-
lage. Solange eine Beschlussfassung zur Änderung der Kostenverteilung
nach § 16 Absatz 2 Satz 2 WEG nicht erfolgt oder durch eine gerichtliche
Entscheidung  ersetzt  worden  ist,  entspreche  es  ordnungsmäßiger  Ver-
waltung, bei der Beschlussfassung über eine Sonderumlage den gelten-
den Kostenverteilungsschlüssel anzuwenden.

Ein  Ermessen  für  die  Anwendung  eines  anderen  Kostenverteilungs-
schlüssels  habe  den  Wohnungseigentümern  bei  der  Beschlussfassung
über die Sonderumlage daher nicht zugestanden. Der BGH hat darüber
hinaus  geklärt,  dass  ein  solcher  Beschluss  auch  nicht  deswegen  ord-
nungsmäßiger  Verwaltung  widerspricht,  weil  den  Wohnungseigentü-
mern - wie es hier möglicherweise der Fall war - nicht bewusst war, dass
sie vorab einen anderen Kostenverteilungsschlüssel hätten beschließen
können. Denn die Wohnungseigentümer dürften sich ohne Weiteres an
ihre  Vereinbarungen  halten  und  ihre  Beschlüsse  auf  deren  Grundlage
fassen.  Sie  seien  nicht  gehalten,  vor  jeder  Beschlussfassung  mögliche
Änderungen der geltenden Vereinbarungen in Betracht zu ziehen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 19.07.2024, V ZR 139/23
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Angestellte

Frist zu Kündigungsanfechtung für Schwangere
scheint zu kurz zu sein

Einer schwangeren Arbeitnehmerin muss eine angemessene Frist einge-
räumt werden, um ihre Kündigung vor Gericht anfechten zu können. Ei-
ne Frist von zwei Wochen für den Antrag auf Zulassung einer verspäte-
ten Klage scheint  zu kurz zu sein.  Dies hat  der Gerichtshof (EuGH) ent-
schieden.

Eine Angestellte eines Pflegeheims ficht ihre Kündigung vor einem deut-
schen  Arbeitsgericht  (ArbG)  an.  Sie  beruft  sich  auf  das  Verbot,  einer
Schwangeren zu kündigen. Das ArbG meint, dass es die Klage normaler-
weise  als  verspätet  abweisen  müsse.  Als  die  Arbeitnehmerin  von  ihrer
Schwangerschaft Kenntnis erlangt und die Klage erhoben habe, sei näm-
lich die im deutschen Recht vorgesehene ordentliche Frist - drei Wochen
nach Zugang der schriftlichen Kündigung - bereits verstrichen gewesen.
Überdies habe die Arbeitnehmerin es versäumt, innerhalb der im deut-
schen Recht vorgesehenen weiteren Frist von zwei Wochen einen Antrag
auf Zulassung der verspäteten Klage zu stellen.

Das ArbG fragt sich jedoch, ob die in Rede stehende deutsche Regelung
mit der Richtlinie über schwangere Arbeitnehmerinnen vereinbar ist. Es
hat daher den EuGH dazu befragt.

Dieser  stellt  fest,  dass  nach  der  deutschen  Regelung  eine  schwangere
Arbeitnehmerin,  die zum Zeitpunkt  ihrer  Kündigung Kenntnis  von ihrer
Schwangerschaft hat, über eine Frist von drei Wochen verfügt, um eine
Klage zu erheben. Dagegen verfüge eine Arbeitnehmerin, die aus einem
von ihr nicht zu vertretenden Grund vor Verstreichen dieser Frist keine
Kenntnis von ihrer Schwangerschaft hat, nur über zwei Wochen, um zu
beantragen, eine solche Klage erheben zu können.

Nach Auffassung des Gerichtshofs scheint eine so kurze Frist, insbeson-
dere  verglichen  mit  der  ordentlichen  Frist  von  drei  Wochen,  mit  der
Richtlinie unvereinbar zu sein. In Anbetracht der Situation, in der sich ei-
ne Frau zu Beginn ihrer Schwangerschaft  befindet,  scheine diese kurze
Frist nämlich dazu angetan, es der schwangeren Arbeitnehmerin sehr zu
erschweren,  sich sachgerecht beraten zu lassen und gegebenenfalls  ei-
nen  Antrag  auf  Zulassung  der  verspäteten  Klage  sowie  die  eigentliche
Klage  abzufassen  und  einzureichen.  Es  sei  jedoch  Sache  des  ArbG,  zu
prüfen, ob dies tatsächlich der Fall ist.

Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 27.06.2024, C-284/23

Beiträge an ausländische Pensionsfonds: Zur
Pauschalbesteuerung gemäß § 37b EStG

Beiträge des Arbeitgebers zu einem Pensionsfonds, der dem Arbeitneh-
mer einen Anspruch auf Geldleistungen in Form von Renten oder Kapi-
talabfindungen  gewährt,  sind  keine  Sachzuwendungen  im  Sinne  des  §
37b  Absatz  1  und  2  Einkommensteuergesetz  (EStG),  sondern  Barlohn.
Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg entschieden.

Die Beteiligten streiten darüber, ob für ausländische Arbeitnehmer ent-
richtete  Beiträge  an  ausländische  Pensionsfonds  Arbeitslohn  sind,  der
gemäß § 37b EStG pauschal besteuert werden kann.

Die Klägerin ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der A GmbH, die
wiederum  eine  100-prozentige  Tochter  der  B  ist.  B  gehört  zu  einem  in
mehr als 140 Ländern aktiven Konzern. Ihren Arbeitnehmern bietet die
B in fast allen Ländern eine betriebliche Altersvorsorge über Beiträge zu
Pensionsfonds an, die sie in den jeweiligen Ländern gegründet hat. Die
im B-Konzern beschäftigten Arbeitnehmer nehmen das Angebot zur be-
trieblichen  Altersvorsorge  üblicherweise  zu  Beginn  des  Arbeitsverhält-
nisses  an  und  erwerben  unmittelbare,  eigene  und  unentziehbare  An-
sprüche gegenüber dem Pensionsfonds des Landes, in dem der Arbeit-
geber seinen Sitz hat (Basisland). Der Arbeitgeber (die Basisgesellschaft)
ist gegenüber dem Fonds zur Beitragszahlung verpflichtet.

Die  Arbeitnehmer  des  Konzerns  werden häufig  für  in  der  Regel  jeweils
zwei  bis  vier  Jahre  in  anderen  Ländern  als  ihrem  Basisland  eingesetzt.
Dabei  wurde  vereinbart,  dass  sie  Mitglieder  des  jeweiligen  ausländi-
schen  Pensionsfonds  blieben  und  die  Beiträge  hierfür  fortgezahlt  wer-
den.  Das  pensionsberechtigte  Basisgehalt  wurde  darin  jeweils  in  der
Währung des Basislandes genannt und sollte sich nach der Entwicklung
der  Verhältnisse  in  diesem Land richten.  Die  Beiträge  zu  den ausländi-
schen Pensionsfonds  wurden während der  Tätigkeit  der  ausländischen
Arbeitnehmer in Deutschland weiterhin durch die jeweiligen Basisgesell-
schaften entrichtet und der Klägerin konzernintern weiterbelastet. Zu ei-
ner Auszahlung an die Arbeitnehmer kam es nicht.

Der  Beklagte  kam im Rahmen einer  Lohnsteuer-Außenprüfung zu dem
Ergebnis,  dass  es  sich  bei  den  von  den  Basisgesellschaften  gezahlten
und von der  Klägerin erstatteten Beträgen an die  ausländischen Pensi-
onsfonds um lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohn handelt.  Die Zukunftssi-
cherungsbeiträge stellten, da der Arbeitnehmer wirtschaftlich betrachtet
Mittel zum Zweck der Zukunftssicherung erhalte, Barlohn dar. Folge sei,
dass § 8 Absatz 2 Satz 11 EStG und § 37b EStG nicht anwendbar seien.
Der Beklagte nahm die Klägerin gemäß § 42d Absatz 1 EStG in Haftung.
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Mit  Zwischenurteil  hat  das  FG  festgestellt,  dass  der  streitgegenständli-
che  Haftungsbescheid  dem Grunde nach rechtmäßig  ist.  Der  Bundesfi-
nanzhof (BFH) hat die Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin mit  Be-
schluss  vom  30.05.2022  (VI  B  58/21)  als  unbegründet  zurückgewiesen.
Die Klägerin meint, dass die von ihr wirtschaftlich über die konzerninter-
ne Verrechnung getragenen Arbeitgeberbeiträge zu den Pensionsfonds
gemäß § 37b EStG pauschal versteuert werden könnten.

Das FG sieht dies anders. Die Haftungssumme sei nicht zu vermindern,
weil  die  Voraussetzungen für  eine Pauschalierung nach §  37b Absatz  1
und  2  EStG  nicht  vorlägen.  Nach  §  37b  Absatz  1  Satz  1  EStG  könnten
Steuerpflichtige  die  Einkommensteuer  einheitlich  für  alle  innerhalb  ei-
nes  Wirtschaftsjahrs  gewährten  betrieblich  veranlasste  Zuwendungen,
die zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung er-
bracht werden (Nr. 1), [...] die nicht in Geld bestehen, mit einem Pausch-
steuersatz von 30 Prozent erheben. § 37b Absatz 1 EStG gelte auch für
betrieblich veranlasste Zuwendungen an Arbeitnehmer des Steuerpflich-
tigen, soweit sie nicht in Geld bestehen und zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbracht werden (§ 37b Absatz 2 Satz 1 EStG). §
37b Absatz 1 und 2 EStG setzten allerdings voraus, dass die Zuwendun-
gen, hier die streitgegenständlichen Beiträge an die ausländischen Pen-
sionsfonds,  nicht  in Geld bestünden.  Dieser Arbeitslohn müsste für die
Anwendung des  §  37 Absatz  1  und 2  EStG einen Sachbezug und damit
keinen  Barlohn  darstellen  (vgl.  auch  §  37b  Absatz  3  Satz  1  EStG:  "Die
pauschal besteuerten Sachzuwendungen"...).

Dies sei nicht der Fall. Nach der Rechtsprechung des BFH, der das FG fol-
ge, sei für die Abgrenzung von Bar- und Sachlohn der Rechtsgrund des
Zuflusses entscheidend. Auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Verein-
barungen  sei  zu  ermitteln,  welche  Leistung  der  Arbeitnehmer  vom  Ar-
beitgeber  beanspruchen  könne.  Ein  Sachbezug  unterscheide  sich  von
Barlohn  durch  die  Art  des  arbeitgeberseitig  zugesagten  und  daher  ar-
beitnehmerseitig  zu  beanspruchenden  Vorteils  selbst  und  nicht  durch
die Art und Weise der Erfüllung dieses Anspruchs. Könne der Arbeitneh-
mer  lediglich  die  Sache  selbst  beanspruchen,  lägen  daher  Sachbezüge
im Sinne des § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG vor. Habe der Arbeitnehmer dage-
gen auch einen Anspruch darauf, dass sein Arbeitgeber ihm anstelle der
Sache  den  Barlohn  in  Höhe  des  Werts  der  Sachbezüge  ausbezahle,  lä-
gen  auch  dann  keine  Sachbezüge,  sondern  Barlohn  vor,  wenn  der  Ar-
beitgeber die Sache zuwende.

Ob der Arbeitnehmer einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf eine Sach-
oder eine Geldleistung habe, sei durch Auslegung der zwischen den Ar-
beitsvertragsparteien geschlossenen Vereinbarungen zu bestimmen. Im
Ergebnis ordnete das FG die streitigen Zahlungen an die ausländischen
Pensionsfonds als Barlohn ein. Zwischen den Parteien sei geregelt wor-

den,  dass  die  betrieblichen Altersversorgungen in  Form der  Ansprüche
der  Arbeitnehmer  gegen  die  ausländischen  Pensionsfonds  bestehen
bleiben  und  sich  die  Weiterentwicklung  der  der  Altersversorgung  zu-
grunde  liegenden  Löhne  nach  den  Bedingungen  im  Basisland  richten
sollten. Eine Auszahlung an den jeweiligen Arbeitnehmer sei - unstreitig
- nicht erfolgt. Die Beiträge zu den Pensionsfonds seien vielmehr weiter
von  den  jeweiligen  Basisgesellschaften  unmittelbar  an  die  Pensions-
fonds  geleistet  und  konzernintern  der  Klägerin  weiterbelastet  worden.
Es sei nicht geregelt worden, dass die Arbeitnehmer einen Anspruch auf
Auszahlung der Beiträge an sich selbst haben sollten.

Die  Verträge könnten deshalb  bei  verständiger  Würdigung von den Ar-
beitnehmern  nur  so  verstanden  werden,  dass  ihre  betriebliche  Alters-
versorgung  über  die  Basisgesellschaft  Bestand haben sollte  und  sie  ei-
nen Anspruch gegen die  Klägerin  hatten,  dies  zu  gewährleisten,  indem
sie,  die  Klägerin,  die  Beiträge  zur  betrieblichen  Altersversorgung  durch
eine  konzerninterne  Übernahme  wirtschaftlich  trug.  Darin  liege  kein
Sachbezug.  Den  jeweiligen  Arbeitnehmern  werde  bei  Eintritt  einer  der
abgesicherten biometrischen Risiken (Alter, Invalidität, Tod) zwar ein un-
mittelbarer  Anspruch  gegen  den  Pensionsfonds  eingeräumt.  Dieses
Recht sei aber nicht auf einen Sachbezug in Form von Dienstleistungen
oder der Übereignung von Sachen gerichtet, sondern auf Geldleistungen
in  Form  von  Altersrenten,  Invaliditätsrenten,  Renten  an  Hinterbliebene
oder  gegebenenfalls  Kapitalauszahlungen unter  bestimmten Bedingun-
gen.

Gegen das Urteil des FG wurde Revision eingelegt. Diese läuft beim BFH
unter dem Aktenzeichen VI R 13/24.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 14.03.2024, 6 K 109/20, nicht rechts-
kräftig
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Familie und
Kinder

Fallgruppe "Kind mit Behinderung": Familienkasse
Zentraler Kindergeldservice zuständig

Die Familienkasse Zentraler Kindergeld Service in Magdeburg (ZKGS) ist
für  die  Fallgruppe  "Kind  mit  Behinderung"  zuständig.  Dies  hat  das  Fi-
nanzgericht  (FG)  Münster  entschieden.  Der  dies  regelnde  Vorstandsbe-
schluss der Bundesagentur für Arbeit 129/2022 vom 03.11.2022 sei - je-
denfalls  soweit  er  ein "Kind mit  Behinderung" betrifft  -  hinreichend be-
stimmt und damit wirksam.

Die Klägerin begehrte Kindergeld für ein in ihren Haushalt aufgenomme-
nes volljähriges (Pflege-)Kind mit Behinderung. Die zum damaligen Zeit-
punkt zuständige Familienkasse Y lehnte eine Kindergeldfestsetzung ab.
Im Verlauf des anschließenden Klageverfahrens teilte die Familienkasse
Y mit, dass die Klage aus organisatorischen Gründen an die Familienkas-
se  Zentraler  Kindergeldservice  zur  weiteren  Bearbeitung  abgegeben
werde,  und  bat  um  Änderung  des  gerichtlichen  Rubrums.  Zur  Erläute-
rung wies die Familienkasse Y auf den Vorstandsbeschluss 129/2022 der
Bundesagentur  für  Arbeit  vom  03.11.2022  hin.  Im  Anhang  zum  Vor-
standsbeschluss  heißt  es,  dass  die  Familienkasse  Zentraler  Kindergeld-
service  für  "Personen,  deren  Daten  ...  besonders  schützenswert  sind",
zuständig sei;  als  Beispiel  wird unter anderem die Fallgruppe "Kind mit
Behinderung" aufgeführt.

Das FG Münster hat eine Änderung des Rubrums veranlasst und die Fa-
milienkasse  Zentraler  Kindergeldservice  als  Beklagte  angesehen.  Zwar
sei  die  Klage  zutreffend  gegen  die  Familienkasse  Y  erhoben  worden.
Nach Klageerhebung sei jedoch ein auf einem behördlichen Organisati-
onsakt beruhender Zuständigkeitswechsel eingetreten, der zu einem Be-
teiligtenwechsel  geführt  habe.  Der  Vorstandsbeschluss  129/2022  vom
03.11.2022  beruhe  auf  §  5  Absatz  1  Satz  1  Nr.  11  Satz  4  des  Gesetzes
über  die  Finanzverwaltung.  Danach  könne  der  Vorstand  der  Bundes-
agentur für Arbeit  innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs abweichend
von den Vorschriften der Abgabenordnung über die örtliche Zuständig-
keit  von Finanzbehörden die Entscheidung über den Anspruch auf  Kin-
dergeld für bestimmte Bezirke oder Gruppen von Berechtigten einer an-
deren Familienkasse übertragen.

Der Vorstandsbeschluss sei auch hinreichend bestimmt und damit wirk-
sam.  Denn  zum  einen  regele  er  selbst  den  Zeitpunkt  seines  Inkrafttre-
tens,  indem  es  dort  heiße,  dass  "mit  Wirkung  zum  1.  Dezember  2022
weitere Fallgestaltungen in den Zuständigkeitsbereich des ZKGS überge-
hen" sollen. Demgegenüber seien die Ausführungen im Anhang zum Be-
schluss,  wonach  der  "tatsächliche  Vollzug"  zu  unterschiedlichen  Zeit-
punkten  erfolge,  nicht  als  Modifikation  des  Zeitpunktes  des  Inkrafttre-
tens  und  damit  des  Zeitpunktes  des  gesetzlichen  Zuständigkeitswech-

sels,  sondern  lediglich  als  Ausgestaltung  der  tatsächlichen  Umsetzung
aufzufassen.

Zum  anderen  sei  der  Vorstandsbeschluss  -  soweit  er  die  Fallgruppe
"Kind mit  Behinderung" betreffe  -  inhaltlich hinreichend bestimmt.  Das
in  seinem  Anhang  aufgeführte  und  im  Streitfall  einschlägige  Beispiel
"Kind  mit  Behinderung"  sei  sowohl  hinsichtlich  der  für  das  Gruppen-
merkmal zu betrachtenden Person (das Kind und nicht der bzw. die Kin-
dergeldberechtigte) als auch des konkreten Gruppenmerkmals (der Be-
hinderung) klar abgrenzbar. Ob die grundsätzlichen Oberbegriffe im An-
hang  ("Personen"  und  "besonders  schützenswerte  Daten")  zu  unbe-
stimmt seien,  könne dahinstehen.  Denn selbst  wenn für  eine Überprü-
fung der  "schützenswerten Fälle"  eine abschließende Aufzählung erfor-
derlich sein sollte, führe dies nicht dazu, dass die Personengruppe "Kind
mit  Behinderung"  trotz  eindeutiger  Regelung  nicht  in  den  Zuständig-
keitsbereich  der  Familienkasse  Zentraler  Kindergeldservice  falle.  Es  sei
nicht davon auszugehen, dass eine derartige geltungserhaltende Reduk-
tion  dem  Willen  des  Vorstandes  der  Bundesagentur  für  Arbeit  wider-
spreche, so das FG.

Es weicht  damit  von der Rechtsprechung des 16.  Senats des FG Berlin-
Brandenburg (Gerichtsbescheid vom 13.12.2023, 16 K 16111/23) ab.

In  der  Sache  hat  das  FG  Münster  die  Klage  mangels  Vorliegens  eines
Pflegekindschaftsverhältnisses im Sinne des § 32 Absatz 1 Nr. 2 EStG ab-
gewiesen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 18.04.2024, 8 K 1319/21 Kg

Schonvermögen des Unterhaltsempfängers: Zum
Abzug von Unterhaltsleistungen als
außergewöhnliche Belastungen

Unterhaltsleistungen können nur dann als außergewöhnliche Belastun-
gen von der Einkommensteuer abgezogen werden, wenn das Vermögen
des Unterhaltsempfängers 15.500 Euro (so genanntes Schonvermögen)
nicht  übersteigt.  Dies  hat  der  Bundesfinanzhof  (BFH)  für  das  Streitjahr
2019 entschieden.  Zudem hat  er  klargestellt,  dass  die  monatlichen Un-
terhaltsleistungen  nicht  in  die  Vermögensberechnung  einzubeziehen
sind.

Die  Kläger  machten  Unterhaltszahlungen  an  den  volljährigen  Sohn,  für
den kein Kindergeldanspruch mehr bestand, für den Zeitraum 01.01. bis
30.09.2019 (Abschluss des Studiums) als außergewöhnliche Belastungen
bei der Einkommensteuer geltend. Das Bankkonto des Sohnes wies zum
01.01.2019 ein Guthaben von 15.950 Euro aus. Darin enthalten war eine
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Ende  Dezember  2018  geleistete  Unterhaltsvorauszahlung  für  Januar
2019 in Höhe von 500 Euro.

Das Finanzamt lehnte den Abzug der Unterhaltszahlungen als außerge-
wöhnliche Belastungen ab,  da der Sohn über ausreichend eigenes Ver-
mögen  verfüge.  Davon  sei  nach  den  Einkommensteuerrichtlinien  und
der  ständigen Rechtsprechung des  BFH auszugehen,  wenn das  Vermö-
gen  über  15.500  Euro  betrage.  Das  Finanzgericht  (FG)  folgte  der  Sicht-
weise des Finanzamtes und wies die Klage ab.

Der  BFH  hob  die  Vorentscheidung  auf  und  gab  der  Klage  im  Wesentli-
chen statt.  Er  stellte  zunächst  übereinstimmend mit  dem FG klar,  dass
die seit  1975 unveränderte Höhe des Schonvermögen von 15.500 Euro
trotz  der  seither  eingetretenen  Geldentwertung  nicht  anzupassen  sei.
Schonvermögen in dieser Höhe liege auch im Streitjahr 2019 noch deut-
lich  oberhalb  des  steuerlichen  Grundfreibetrags  (9.168  Euro  in  2019)
und  unterschreite  auch  nicht  das  Vermögen,  was  das  Zivil-  und  Sozial-
recht dem Bedürftigen als "Notgroschen" zugestehen.

Der  BFH  folgte  dem  FG  aber  nicht  bei  der  Vermögensberechnung.  Die
monatlichen  Unterhaltsleistungen  der  Eltern  seien  nicht  sofort  in  die
Vermögensberechnung einzubeziehen.  Angesparte  und noch nicht  ver-
brauchte  Unterhaltsleistungen  würden  grundsätzlich  erst  nach  Ablauf
des  Kalenderjahres  ihres  Zuflusses  zu  (abzugsschädlichem)  Vermögen.
Die vorschüssige Unterhaltszahlung für Januar 2019,  die nach § 11 Ein-
kommensteuergesetz erst in 2019 als bezogen gelte, sei daher beim Ver-
mögen  zum  01.01.2019  nicht  zu  berücksichtigen.  Zu  diesem  Zeitpunkt
sei daher von einem (unschädlichen) Vermögen des Sohnes in Höhe von
15.450  Euro  auszugehen,  das  im  streitigen  Zeitraum  auch  nicht  über
15.500 Euro angewachsen sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.02.2024, VI R 21/21

Kindergeld: Kein Anspruch während Wartens auf
Freiwilligentätigkeit im Ausland

Wird  der  Beginn  einer  Freiwilligentätigkeit  eines  volljährigen  Kindes  im
Ausland im Rahmen des  Europäischen Solidaritätskorps  durch  die  Auf-
nahmeorganisation  mehrfach  über  einen  Zeitraum  von  insgesamt  sie-
ben  Monaten  verschoben,  besteht  während  dieses  Zeitraums  kein  An-
spruch  auf  Kindergeld.  Laut  Finanzgericht  (F=)  Hamburg  gilt  das  auch
dann, wenn innerhalb dieses Zeitraums im Inland Vorbereitungssemina-
re für die Freiwilligentätigkeit stattfinden.

Das Gericht stellt in diesem Zusammenhang klar, dass die Ableistung ei-
nes Freiwilligendienstes im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps

- wie die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres - grundsätzlich kei-
ne Berufsausbildung ist. Dass das volljährige Kind kein Verschulden dar-
an trifft, dass sich der Beginn des Freiwilligendienstes verzögert hat, be-
gründe  keine  Berücksichtigungsfähigkeit  beim  Kindergeld  für  die  Zeit
der Verzögerung.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 29.02.2024, 5 K 58/23, rechtskräftig
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